
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

19
4 

00
2

A
1

��&��
�����
���
(11) EP 2 194 002 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
09.06.2010 Patentblatt 2010/23

(21) Anmeldenummer: 08021268.1

(22) Anmeldetag: 08.12.2008

(51) Int Cl.:
B65D 43/02 (2006.01) B65D 77/20 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(71) Anmelder: ARTA PLAST AB
135 48 Tyresö (SE)

(72) Erfinder: Steg, Helge
113 50 Stockholm (SE)

(74) Vertreter: Niedmers, Ole
propindus 
Patentanwälte 
NIEDMERS JAEGER KÖSTER 
Van-der-Smissen-Strasse 3
22767 Hamburg (DE)

(54) Behälter

(57) Es wird ein Behälter (10) für pastöse sowie fließ-
und schöpffähige Produkte, insbesondere für Lebens-
mittelprodukte, vorgeschlagen, umfassend ein Behälter-
unterteil (11) zur Aufnahme des Produkts sowie ein als
Behälterdeckel ausgebildetes Behälteroberteil (12), wo-
bei das Behälterunterteil (11) einen geschlossenen, um
seine Behälteröffnung (12) herumlaufenden Rand (15)
aufweist, daß das Behälteroberteil (12) aus einem um
die Behälteröffnung (14) herumlaufenden, diese kragen-

artig umfassenden Kragenelement (16) besteht, und aus
einem im wesentlichen flächenförmigen Deckelelement
(17) besteht, und daß das Deckelelement (17) an dem
Kragenelement (16) befestigt ist und an dem Rand (15)
des Behälterunterteils (11) lösbar befestigt ist. Dazu wird
vorgeschlagen, daß das Kragenelement (16) eine um-
laufende, mit seinem freien Ende (160) auf das Deckel-
element (17) gerichtete Vorsprungsfläche (161) auf-
weist, an der das Deckelelement befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Behälter für feste,
pastöse, sowie fließ- und schöpffähige Produkte, insbe-
sondere für Lebensmittelprodukte, umfassend ein Be-
hälterunterteil zur Aufnahme des Produkts sowie ein als
Behälterdeckel ausgebildetes Behälteroberteil, wobei
das Behälterunterteil einen geschlossenen, um seine
Behälteröffnung herumlaufenden Rand aufweist, daß
das Behälteroberteil aus einem um die Behälteröffnung
herumlaufenden, diese kragenartig umfassenden Kra-
genelement besteht, und aus einem im wesentlichen flä-
chenförmigen Deckelelement besteht, und an dem Rand
des Behälterunterteils lösbar befestigt ist.
[0002] Ein Behälter dieser Art ist bekannt (EP-A-1 693
309).
[0003] Allgemein gilt, daß derartige Behälter i.d.R. aus
Plastikwerkstoff bestehen und i.d.R. mittels bekannter
Spritzgußtechniken hergestellt werden. Behälter dieser
oder ähnlicher Art sind in den verschiedensten Größen
im Handel und werden in den vielfältigsten Formgebun-
gen für alle möglichen Produkte, die hygienische bzw.
keimfrei zu verpacken sind, verwendet. Produkte, die bei-
spielsweise in solchen Behältern aufgenommen als Ver-
packungseinheiten in Lebensmittelgeschäften angebo-
ten werden, sind beispielsweise Milchprodukte aller Art,
Fleisch-und Wurstprodukte, aber auch Gemüse und
Fruchtprodukte sowie Fertigprodukte in gekühlter und
ungekühlter Form.
[0004] Da es sich bei den gattungsgemäßen Behältern
um Massenprodukte handelt, die die Produkte der bei-
spielhaft vorangehend beschriebenen Art hygienisch,
keimfrei und luftdicht aufnehmen sollen, müssen diese
sehr kostengünstig herstellbar sein, um vom Markt, d.h.
einerseits von den Herstellern der Produkte und ande-
rerseits von den Verbrauchern, angenommen zu wer-
den. Des weiteren müssen derartige Behälter eine mög-
lichst vollständige, vielfach auch gesonderten gesetzli-
chen Bestimmungen genügende Angabe über Inhalt, Zu-
sammensetzung des Produkts, Energieinhalt des Pro-
dukts sowie Angaben über das Herstellungs- und Ver-
fallsdatum enthalten sowie bestimmte andere, in be-
stimmten Ländern darüber hinaus gesetzlich geforderte
Angaben über Gesundheitsverträglichkeit des im Behäl-
ter aufgenommenen Produkts und dgl.
[0005] Aus diesem Grunde sind derartige Behälter
i.d.R. mit gesonderten Etiketten versehen, die derartige
Angaben und die entsprechenden Parameter über das
Produkt dem Verbraucher deklarieren. Vielfach sind auf
den Etiketten auch Herstellernamen, speziell gesetzlich
geschützte Marken und dgl. angebracht und i.d.R. ist
ebenfalls für viele in derartigen Behältern aufgenomme-
ne Produkte das Produkt als solches selbst abgebildet,
beispielsweise das Wurstprodukt, das Käseprodukt oder
ein Produkt in Form von Leberpastete oder dgl.
[0006] Die gesonderten Etiketten haben den Nachteil,
daß sie die Herstellung des Behälters erheblich verteu-
ern, da am Behälter dann nach Einfüllen des Produkts

und Schließen des Behälters das Etikett entweder auf
dem Behälter selbst, dem Behälterunterteil oder ggfs.
auf dem Behälterdeckel und dem eigentlichen Behälter
aufgebracht zu werden braucht.
[0007] Ein weiteres gravierendes Problem bei derarti-
gen Behältern besteht darin, daß beispielsweise beim
Öffnen des Behälters durch das Abheben des Deckels,
bei den allseits bekannten Joghurt- und Quarkbehältern
lediglich durch eine Aluminiumfolie gebildet, der Deckel
nicht an den eigentlich dafür bestimmten Stellen im
Randbereich des Behälters abreißt, sondern der eigent-
liche Deckel zerreißt, so daß der geöffnete Behälter dann
nicht einmal mehr notdürftig, wenn das im Behälter auf-
genommene Produkt nicht vollständig entnommen bzw.
verbraucht worden ist, verschlossen werden kann. Eine
andere Art des Verschlusses derartiger Behälter, bei
dem eine auf vorangehend beschriebene Weise be-
druckte Folie auf dem eigentlichen Behälterdeckel auf-
geklebt ist, zeigt bei einem Versuch des Öffnens den
sehr gravierenden Nachteil, daß die Folie sich beim Öff-
nungsversuch vom eigentlichen Behälterdeckel trennt,
d.h. von diesem abreißt, ohne daß die Verbindung des
Behälterdeckels mit dem eigentlichen Behälter gelöst
wird, d.h. der Behälter nicht geöffnet werden kann, was
aber das eigentliche Ziel ist.
[0008] Eine dritte Variante von Behältern ist bekannt,
bei denen ein im Zuge der Herstellung des Behälterdek-
kels nach der Methode des sog. "Immolded Label (IML)"
hergestellter Deckel in der Spritzgußform schon mit der
Folie, die den äußeren Abschluß des Behälterdeckels
bildet, verbunden wird und ein über den Behälterdeckel
hinausstehender Randbereich der Folie mit dem Behäl-
ter verbunden wird.
[0009] Derartige Behälter zeigen den gravierenden
Nachteil, daß das im Randbereich des Behälterdeckels
unverstärkte Etikett bzw. die Folie unkontrolliert beim Öff-
nen des Behälters abreißt bzw. zerreißt und darüber hin-
aus auch durch die Kerbwirkung beim Aufreißen zwi-
schen Folie und Behälterdeckel, trotz Verwendung der
Technik nach der Methode des "Immolded Label" die Fo-
lie vom Behälterdekkel unkontrolliert abreißt und der Be-
hälter nur noch mit Fremdwerkzeug wie einer Schere
bzw. einem Messer geöffnet werden kann. Es versteht
sich von selbst, daß ein derart geöffneter Deckel nicht
mehr befähigt ist, die Behälteröffnung auch nur notdürftig
zu verschließen, wenn das im Behälter aufgenommene
Produkt noch nicht vollständig entnommen ist.
[0010] Ein weiterer wesentlicher Nachteil ist der, daß
vielfach eine Verschmutzung der Umgebung bzw. des
Verbrauchers bzw. Benutzers selbst die Folge ist, der
einen derart ausgebildeten Behälter öffnen will.
[0011] Aus der auf die gleiche Anmelderin zurückge-
henden EP-A-1 475 314 ist ein Behälter bekannt, bei
dem die vorangehend im Zusammenhang mit den bis-
herigen Behältern und Behälterdeckeln aufgezeigten
Nachteile auf sehr elegante und effiziente Weise beho-
ben worden sind.
[0012] Die Nutzung des auf die gleiche Anmelderin zu-
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rückgehenden Behälters für die verschiedenen Behälte-
rinhalte zum massenhaften Gebrauch und somit zur
massenweisen Herstellung erfordert sehr preisgünstige
Lösungen zur Herstellung derartiger Behälter, siehe
oben, wobei es angestrebt ist, die Kosten auch gegen-
über dem eingangs genannten, gattungsmäßigen Behäl-
ter noch weiter zu verringern.
[0013] Ein wesentlicher kostentreibender Faktor sind
die hohen Herstellungskosten der Werkzeuge für die
Spritzgußformen zur Herstellung der vorbeschriebenen,
insbesondere auch des gattungsgemäßen Behälters.
Von Ausnahmen abgesehen kann gesagt werden, daß
die Herstellungskosten von Spritzgußformen- bzw. werk-
zeuge um so geringer sind, je vermeintlich einfacher die
damit hergestellten Produkte sind. Der Begriff "Einfach-
heit" im Zusammenhang mit dem hergestellten Endpro-
dukt ist derart zu verstehen, daß diese in immer weniger
Verfahrensschritten hergestellt dennoch ein hochkom-
plexes aber sehr effizientes Endprodukt nach ihrer Fer-
tigstellung bilden können. Es wird also angestrebt, daß
ein einfaches Herstellungswerkzeug bereitgestellt wird,
mit dem auf einfache Weise ein ggf. real hochkomplexes,
hochwirksames Endprodukt, hier ein Behälter der gat-
tungsgemäßen Art, herstellbar ist.
[0014] Dieses Ziel ist zwar im Prinzip bei dem gat-
tungsgemäßen Behälter in seiner Gesamtheit erreicht.
Nach wie vor besteht jedoch bei Behältern dieser Art die
Forderung der Kosteneffizienz bei der Herstellung, denn
diese Behälter, wie eingangs erwähnt, sind regelmäßig
Einwegprodukte und werden nach der Herstellung, dem
Befüllen mit Lebensmittelprodukten sind dem Verzehr
dieser Produkte aus dem Behälter dann als leere Behäl-
ter entsorgt, d.h. sie werden entweder dem allgemeinen
Hausmüll zugeführt oder werden als Rohstoff, aus dem
sie hergestellt sind, in den Rohstoffkreislauf zurück über-
führt.
[0015] Neben der Herstellung der Behälter, d.h. der
Herstellungsschritte der Behälter, bestehend aus Behäl-
teroberteil und Behälterunterteil, wie sie gattungsgemäß
ausgebildet sind, ist die Herstellung des Spritzgußwerk-
zeugs ein sehr kostenintensiver Faktor, siehe oben, der
in die Endfertigungskosten dieser Behälter, je nach An-
zahl der damit hergestellten Behälter, direkt eingeht.
Grob kann die Feststellung getroffen werden, daß je ein-
facher das Spritzgußwerkzeug ausgestaltet ist, desto ge-
ringer sind seine Herstellungskosten und je einfacher das
Spritzgußwerkzeug ausgebildet ist, um so einfacher sind
die Verfahrensschritte mit dem Werkzeug regelmäßig
ausführbar, um den kompletten Behälter, insbesondere
aber das Behälteroberteil (Deckel) auszubilden, und um-
so schneller kann der Behälter bzw. können seine Kom-
ponenten hergestellt werden.
[0016] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Behälter der eingangs genannten Art zu
schaffen, der noch schneller und leicher herstellbar ist
als der gattungsgemäße Behälter, der gegenüber dem
gattungsgemäßen Behälter zu seiner Herstellung noch
weniger Verfahrensschritte braucht, womit Herstellungs-

kosten vermindert werden können, wobei die sehr guten
Eigenschaften des gattungsbildenden Behälters unein-
geschränkt beibehalten werden sollen, daß z.B. das
Schließverhalten nach dem ersten Öffnen zum bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Inhalts des Behälters
beim nachfolgenden Verschließen des Behälters aus-
nehmend gute Dichteigenschaften gewährleistet sind
und prinzipiell beliebig oft nach dem ersten Öffnen ver-
schlossen und wieder geöffnet werden kann, ohne daß
die Dichteigenschaften zwischen Behälteroberteil bzw.
Deckel des Behälters und dem Behälterunterteil nach-
lassen.
[0017] Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung
dadurch, daß das Kragenelement eine umlaufende, mit
ihrem freien Ende auf das Deckelelement gerichtete Vor-
sprungsfläche aufweist, an der das Deckelelement be-
festigt ist.
[0018] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung be-
steht im wesentlichen, wie angestrebt, darin, daß das
eigentliche flächenförmige Deckelteil auch hier einstük-
kig ist und zusammen mit dem umlaufenden Kragenele-
ment, das auch hier eine mechanische Stütze zur Siche-
rung der Formstabilität des Deckelelementes bildet, das
Behälterunterteil, d.h. den Inhalt des Behälters, wieder
sicher verschließen kann, wobei aber aufgrund der Be-
festigung des Deckelelements an der auf das Deckelele-
ment gerichteten Vorsprungsfläche, die am freien Ende
des Kragenelements ausgebildet ist, eine Ausbildung der
Befestigung des Deckelelements am Kragenelement
möglich ist, die quasi in einem Herstellungsschritt die
Herstellung des Kragenelements und des Deckelele-
ments erlaubt.
[0019] Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser ange-
botenen erfindungsgemäßen Lösung besteht im wesent-
lichen darin, daß das Spritzgußwerkzeug derart kon-
struktiv ausgestaltet sein kann, daß die Befestigung, wie
angestrebt, quasi in einem Arbeitsgang mit der Herstel-
lung des Kragenelements realisiert werden kann, ggfs.
auch in einem Arbeitsgang mit der Herstellung des Dek-
kels, wobei es erfindungsgemäß auch möglich ist, Kra-
genelement, Deckelelement und Befestigung in einem
Arbeitsschritt bei entsprechend konstruktiv gestaltetem
Spritzgußwerkzeug auszuführen.
[0020] Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird sich
dennoch auch wie bei der gattungsgemäßen Lösung das
Prinzip zunutze gemacht, daß das zur Aufnahme visuell
erkennbarer Informationen benötigte flächenförmige
Deckelelement auch hier im erfindungsgemäßen Falle
sowohl die Funktion des eigentlichen Deckelelementes
als auch die Funktion des die visuelle Information tra-
genden Informationsträgers wahrnehmen kann.
[0021] Gemäß einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung
des Behälters ist der Rand des Behälterunterteils wenig-
stens teilweise nach Art eines umlaufenden Flansches
ausgebildet, d.h. faktisch ist es möglich, zur Realisierung
des erfindungsgemäßen Behälters Behälterunterteile zu
verwenden, wie sie allgemein bei einfachsten Behältern,
beispielsweise den bekannten sogn. Joghurtbehältern
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und seinen Abwandlungen bekannt sind. Das Behälter-
unterteil kann somit sehr einfach ausgestaltet sein, ohne
daß dadurch die Funktionsfähigkeit des Behälters, d.h.
das vorbeschriebene Zusammenwirken des Behälter-
oberteils mit dem Behälterunterteil negativ beeinflusst
wird.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es bei der Ausbildung
des umlaufenden Flansches des Behälterunterteils um
die Öffnung des Behälterunterteils, den umlaufenden
Rand um die Öffnung des Behälterunterteils, bezogen
auf ein auf einem Untergrund gedachtes Aufliegen des
Behälterunterteils, im wesentlichen parallel zum Unter-
grund auszubilden, d.h. diese Bezugsgröße - Untergrund
- für die Ausbildung des umlaufenden Flansches immer
beizubehalten, unabhängig von der Querschnittsform
des eigentlichen Behälterunterteils. Es ist bekannt, daß
derartige Behälter bzw. Behälterunterteile an sich belie-
bige geeignete Querschnittsformen aufweisen können,
beispielsweise trapezförmige, beliebigeckige, flaschen-
förmige aber auch topfförmige Strukturen und dgl. haben
können. Vorteilhaft ist der Flansch immer parallel zu einer
Bezugsebene, nämlich hier dem Untergrund, ausgebil-
det.
[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des Behälters ist das Deckelelement derart
an dem Rand befestigt, daß es diesen wenigstens teil-
weise bedeckt, d.h. in Abhängigkeit des Werkstoffs des
Deckelelementes und/oder in Abhängigkeit des Werk-
stoffs des Behälterunterteiles und/oder in Abhängigkeit
eines Werkstoffs, der die Befestigung des Deckelele-
ments auf dem Rand bewirkt, falls nötig, kann die Befe-
stigungsbreite des Deckelelementes auf dem Rand ge-
wählt werden, wobei auch die Wahl der eigentlichen Be-
festigungsbreite auf dem Rand in Abhängigkeit der Grö-
ße des Behälters gewählt werden. Lebensmittelprodukte
mit geringem Gewicht, die im Behälter aufgenommen
werden, erfordern nicht die Breite der Befestigung als
Produkte mit großem Gewicht.
[0024] Bei einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung
des Behälters wird das Deckelelement innen an der Vor-
sprungsfläche befestigt, was den Vorteil hat, daß die Fer-
tigung der Verbindung zwischen Deckelelement und
Randelement quasi in einem Herstellungsvorgang erfol-
gen kann, da, wenn die Elemente aus spritzfähigem
Kunststoff bestehen, nur von einer Seite in der Spritz-
gußform der Kunststoff gespritzt zu werden braucht. Die-
se Ausgestaltung der Erfindung hat aber auch den Vor-
teil, daß die Befestigung bzw. der Befestigungsbereich
zwischen Deckelelement und Rand von außen nicht
sichtbar ist, d.h. es gibt einen visuellen Schutz und auch
einen mechanischen Schutz, denn das Deckelement ist
dann auch vor einem "Auf- bzw. Abreißen" gesichert.
[0025] Gemäß einer weiteren anderen Ausführungs-
form kann das Deckelelement vorzugsweise aber auch
außen an der Vorsprungsfläche befestigt werden, was
beispielsweise für den wünschenswerten Fall eine alter-
native Möglichkeit der Befestigung wäre, wenn man die
von außen sichtbare, zur Verfügung stehende Fläche

des Deckelelementes so groß wie möglich machen
möchte, da man für bestimmte Zwecke bestrebt ist, so-
viele Informationen wie nötig für den Verbraucher bei-
spielsweise von außen sichtbar auf dem Deckelelement
unterzubringen. In diesem Falle könnten die Randberei-
che des Deckelelementes, an denen die Verbindung mit
dem Kragenelement stattfindet, in vollem Umfamg für
Bedruckungen und dgl. ausgenutzt werden.
[0026] Das Deckelelement selbst ist gemäß einer wei-
teren sehr vorteilhaften Ausführungsform des Behälters
aus einem folienartigen Körper ausgebildet, wobei es
auch vorteilhaft sein kann, das Deckelelement zusam-
men mit dem umlaufenden Kragenelement einstückig
auszubilden, was z. B. technisch dadurch realisierbar ist,
daß das gesamte Behälteroberteil in einem einzigen
Spritzgußvorgang in einer einzigen geeignet geformten
Spritzgußform hergestellt werden kann, wobei gleichzei-
tig nach der Methode des schon erwähnten "Inmolded
Label (IML)" die Aufbringung der von außen auf den Be-
trachter erkennbaren visuellen Information über den In-
halt des Behälters sowie andere Angaben in der Spritz-
gußform im Zuge der Herstellung des Behälteroberteils
erfolgen kann.
[0027] Es ist aber auch vorteilhafterweise möglich, das
Deckelelement und das Kragenelement als gesonderte
Teile auszubilden, die mittels einer geeigneten Verbin-
dungstechnik, beispielsweise durch Schweißung und/
oder Klebung, miteinander verbunden werden. Zwar ist
bei dieser Ausgestaltung des Behälteroberteils, d. h. mit
jeweils zunächst separat hergestelltem Deckelement
und separat hergestelltem Kragenelement, kostenträch-
tiger, diese Ausgestaltung ermöglicht es aber auch, ggfs.
aufgrund äußerer Vorgaben unterschiedliche Werkstoffe
für die Ausbildung des Kragenelements einerseits und
die Ausbildung des Deckelelement andererseits vorzu-
sehen.
[0028] Der Rand des Behälters ist vorzugsweise zu-
sammen mit dem Behälter selbst einstückig ausgebildet,
d.h. ist bei dieser Ausgestaltung des Behälters der Her-
stellungsvorgang abgeschlossen, ist, beispielsweise in
einer Spritzgußform hergestellt, der Behälter mit Rand
ausgebildet und komplett fertig. Es ist grundsätzlich aber
auch möglich, den Rand bzw. den Randbereich des Be-
hälterunterteils wiederum als gesondertes Teil auszubil-
den und das Behälterunterteil auch als gesondertes Teil
und dann das um die Behälteröffnung herumlaufende
Randelement mit dem Behälterunterteil selbst wieder zu
verbinden. Derartige Lösungen sind beispielsweise dann
vorteilhaft, wenn sich beispielsweise der Werkstoff des
eigentlichen Behälterunterteils zur Ausbildung der Befe-
stigung zwischen dem Rand des Behälters und dem Dek-
kelelement nicht ohne weiteres eignete. Bei dieser Aus-
führungsform kann beispielsweise das Behälterelement
aus geeignet stabilem Werkstoff aus Papier und/oder
Pappbasis bestehen, wohingegen der gesonderte Rand-
bereich beispielsweise aus Kunststoff bestehen kann,
der wiederum geeignet mit dem Deckelelement befestig-
bar bzw. verwendbar ist, beispielsweise durch Schwei-
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ßung, Klebung, Ultraschallschweißung oder einfach
durch Verbindung des Werkstoffs des Deckelelements
und des Werkstoffs des Randelements selbst.
[0029] Die Dicke des flächenförmigen Deckelele-
ments kann in Abhängigkeit der Behältergröße, des Be-
hälterinhalts, des im Behälter aufzunehmenden Produkts
sowie in Abhängigkeit des für die Ausbildung des Behäl-
ters verwendeten Werkstoffs in weiten Bereichen unter-
schiedlich gewählt werden, d.h. unmittelbar angepaßt an
die jeweils mit dem Behälter zu bewerkstelligende Ver-
packungsaufgabe. Um allerdings den Einsatz des not-
wendigen Werkstoffs zur Ausbildung des Deckelelemen-
tes so gering wie möglich zu halten und, wenn dafür Be-
darf ist, das Deckelelement für sichtbares Licht transpa-
rent zu halten, ist es vorteilhaft, die Dicke des Deckel-
elementes im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm auszubilden.
[0030] Zur Herstellung des flächenförmigen Deckel-
elements und/oder zur Herstellung des Kragenelements
und/oder zur Herstellung des Behälterunterteils und/oder
zur Herstellung des gesonderten Randbereiches, wenn
das Behälterunterteil einen derartigen unterschiedlichen
Randbereich erfordert, wird vorzugsweise ein spritzfähi-
ger Kunststoffwerkstoff, beispielsweise Polypropylen,
verwendet,
wobei aber auch andere geeignete spritzgießbare Kunst-
stoffwerkstoffe verwendet werden können, soweit sie im
Hinblick auf das im Behälter aufgenommene Produkt
neutral sind, d.h. dieses in seiner Konsistenz, seinem
Geschmack und dgl. nicht beeinflussen.
[0031] Der Werkstoff des Deckelements kann, wie er-
wähnt, vorteilhafterweise derart gewählt werden, daß er
wenigstens lichttransparent im sichtbaren Bereich des
Lichtes ist, was den sehr großen Vorteil hat, daß dann
das im Behälter aufgenommene Produkt in verschlosse-
nem Zustand des Behälters von außen betrachtbar bzw.
erkennbar ist.
[0032] Das Kragenelement selbst weist vorteilhafter-
weise einen nach Art einer Klippverbindung ausgebilde-
ten Bereich auf, der lösbar verrastend hinter dem um den
um die Behälteröffnung umlaufenden Rand greift. An die-
ser lösbaren Verbindung des Behälteroberteils vom bzw.
mit dem Behälterunterteil nimmt nur das mechanisch sta-
bil ausgebildete, im wesentlichen formsteife Kragenele-
mentteil, d.h. der Werkstoffbedarf für die Herstellung des
Behälteroberteils kann auf die Ausbildung des Kragen-
elements gezielt begrenzt sein, wohingegen das eigent-
liche Deckelelement aufgabengemäß derart dünn, d.h.
folienartig, ausgebildet sein kann, daß es ausreichend
zur Erfüllung seiner hermetischen Verschlußfunktion des
Behälterunterteils bzw. des im Behälterunterteil aufge-
nommenen Produktes ist.
[0033] Schließlich ist es von großem Vorteil, daß der
Bereich des Kragenelementes einen auf den Rand des
Behälterunterteils gerichteten, im Querschnitt im wesent-
lichen dreieckig ausgebildeten Vorsprung aufweist, der
im geschlossenen Zustand des Behälters unter den
Rand greift. Durch eine derart ausgestaltete Klippverbin-
dung zwischen dem Behälteroberteil und dem Behälter-

unterteil wird ein verbindungssicherer und ein herme-
tisch dichter Verschluß gebildet, der auch nach vielfa-
chem Öffnen und Schließen des Behälters für eine fort-
während gewährleistete mechanische Verschließsicher-
heit und eine Dichtheit zur Vermeidung des Eindringens
von Keimen von außen in das Behälterinnere sorgte.
[0034] Außerordentlich vorteilhaft ist es, den Behälter
derart auszubilden, daß beim Entfernen des Behälter-
oberteils, bestehend aus Kragenelement und Deckelele-
ment, die Verbindung zwischen Deckelelement und
Rand lösbar ausgebildet ist, wohingegen die Verbindung
zwischen Deckelelement und umlaufendem Rand fest
bestehen bleibt. Die Verbindung bzw. Befestigung zwi-
schen Deckelelement und umlaufendem Rand des Be-
hälterunterteils einerseits und die Verbindung bzw. Be-
festigung des Deckelelements und des Kragenelements
sind in Bezug auf den Grad ihrer Verbindungsfestigkeit
unterschiedlich ausgebildet, so daß die Verbindung zwi-
schen Kragenelement und Deckelelement auch nach
mehrfachem Öffnen des Behälters bestehen bleibt, wo-
hingegen die Verbindung zwischen Deckelelement und
umlaufendem Rand des Behälters nach erstem bzw. ein-
maligem Lösen immer unterbrochen bzw. aufgelöst
bleibt.
[0035] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf
die nachfolgenden schematischen Zeichnungen anhand
eines Ausführungsbeispieles im einzelnen beschrieben.
Darin zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung einen erfin-
dungstypischen Behälter, bestehend aus ei-
nem Behälterunterteil und einem Behälterober-
teil, wobei das Behälteroberteil hier aus darstel-
le- rischen Gründen vom Behälterunterteil ge-
trennt, d.h. hier leicht abgehoben dargestellt ist,

Fig. 2 eine Darstellung gem. Fig. 1, jedoch geschniten
entlang der Linie A - B von Fig. 1,

Fig. 3 ein Detail des Randbereichs von Fig. 2 und

Fig. 4 in vergrößertem Maßstab einen Ausschnitt aus
dem Randbereich gem. den Fig. 1 bis 3 in der
Seitenansicht im Schnitt bei auf das Behälter-
unterteil aufgesetztem Behälteroberteil mit mit
diesem verbundenen Dekkelelement.

[0036] Es sei vorangestellt, daß die dargestellten Fi-
guren keine Beschränkung des erfindungsgemäßen Be-
hälters auf die in den Figuren im einzelnen dargestellten
konstruktiven Maßgaben darstellen. Vielmehr sind auch
alle in den Figuren dargestellten Elemente und konstruk-
tiven Maßgaben bzw. Maßnahmen Teil der Erfindung,
ohne Einschränkung, selbst wenn sie gegenwärtig in den
Patentansprüchen nicht ausdrücklich formuliert bzw. be-
ansprucht sind.
[0037] Der Behälter 10, wie er in Fig. 1 in kompletter
Form dargestellt ist, und in Fig. 2, wie er im Halbschnitt
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dargestellt ist, dient der Aufnahme fester, pastöser sowie
fließ- und schöpffähiger Produkte, insbesondere der Auf-
nahme von Lebensmittelprodukten. Der Behälter 10
kann aber auch zur keimfreien Aufnahme von medizini-
schen Geräten oder im Bereich medizinischer Mittel wie
Verbandsstoffen oder sonstigen medizinisch verwend-
barer Kleinteilen verwendet werden. Im verschlossenen
Zustand nach der Befüllung des Behälters 10 mit den
gewünschten Produkten und dem anschließenden her-
metischen Verschließen ist eine keimfreie Aufbewah-
rung der im Behälter 10 aufgenommenen Produkte ge-
währleistet.
[0038] Der Behälter umfaßt ein Behälterunterteil zur
Aufnahme des eigentlichen Produkts. Das Behälterun-
terteil 11 weist eine Behälteröffnung 14 auf, die vom Be-
hälteroberteil 12, vgl. insbesondere die Fig. 1 und 2, ver-
schlossen wird.
[0039] Das Behälterunterteil 11 weist einen um die Be-
hälteröffnung 14 herumlaufenden Rand auf, der in den
Darstellungen der Fig. 1 und 2 hier im wesentlichen recht-
winklig zu den Seitenwänden des Behälterunterteils 11
wegsteht. Da die Form des Behälters 10 bzw. insbeson-
dere des Behälterunterteils an sich beliebig ausgestaltet
sein kann, ist die Ausbildung nud Ausrichtung des Ran-
des besser dadurch charakterisiert, daß man sagt, daß
der umlaufende Rand 15 des Behälterunterteils, bezo-
gen auf ein auf einem Untergrund 28 gedachtes Auflie-
gen des Behälterunterteils 11, im wesentlichen parallel
zum Untergrund 28 ausgebildet ist, siehe die gestrichelte
Linie 28 in Fig. 2, die einen gedachten Untergrund dar-
stellt. Es sei darauf hingewiesen, daß das Behälterun-
terteil 11 keineswegs nur die in den Figuren dargestellte
Form mit kreisförmigen Querschnitt haben kann, son-
dern auch eine beliebige andere Form, beispielsweise
mit quaderförmigem Querschnitt oder ovalem Quer-
schnitt und dgl.
[0040] Grundsätzlich gilt, daß das Behälterunterteil 11,
anders als in den Figuren dargestellt, in denen es einteilig
ausgebildet ist, auch mehrteilig ausgebildet sein kann,
beispielsweise in Form eines gesonderten Teiles, das
den Rand 15 bzw. den durch den Rand 15 ausgebildeten
oberen Flansch 150 umfassen kann und auf hier nicht
dargestellte Weise mit dem übrigen Teil des Behälterun-
terteiles 11 verbunden sein kann. Mit anderen Worten
heißt das, daß das Behälterunterteil 11 grundsätzlich aus
mehreren Teilen bestehen kann.
[0041] Da ansonsten Behälter 10 dieser Art bekannt
sind, wird nachfolgend auf die konstruktive Ausgestal-
tung des Behälterunterteils 11 nur im Zusammenhang
mit den erfindungsgemäßen konstruktiven Vorgaben
eingegangen.
[0042] Der Behälter 10 umfaßt darüber hinaus das
schon erwähnte Behälterunterteil 11 und ein Behälter-
oberteil 12, d.h. den eigentlichen Behälterdeckel. Das
Behälteroberteil 12 bzw. der Behälterdeckel besteht aus
einem Kragenelement 16, wie es aus den Figuren 1 bis
4 ersichtlich ist, wobei auch auf die Detailabbildungen
gem. den Fig. 3 und 4 verwiesen wird. Das Behälterober-

teil 12 umfaßt auch ein im wesentlichen flächiges Dek-
kelelement 17, was ebenfalls aus den Fig. 1 bis 4 erkenn-
bar ist. Das flächige Deckelelement 17 ist im Vergleich
zu den übrigen Wandungen des Behälterteils 11 und des
Kragenelementes sehr viel dünner ausgebildet, was im
einzelnen noch weiter unten beschrieben wird.
[0043] Das Kragenelement 16 ist derart ausgebildet,
daß es als einstückiges Formteil um die Behälteröffnung
14 herumläuft, d.h. diese kragenartig umschließt, vgl. ins-
besondere wiederum die Fig. 1 und 2. Das Kragenele-
ment 16 bildet gewissermaßen einen Rahmen, der das
flächige Dekkeleelement 17 einschließt. Das Kragenele-
ment 17 weist im wesentlichen zwei Bereiche auf, näm-
lich einen stegartigen Bereich 19, der hier in den Figuren
im wesentlichen unter einem spitzen Winkel, relativ zum
Rand 15 des Behälterunterteils 11 wegsteht, und einem
Vorsprung 162,
wobei der Vorsprung 162 wiederum unter einem spitzen
Winkel mit dem stegartigen Bereich 19 einstückig aus-
gebildet ist. Der Vorsprung 162 bildet eine Vorsprungs-
fläche 161 sowohl auf seiner einen Seite (innen) als auch
auf der anderen Seite (außen), bezogen auf die Darstel-
lungen in den Figuren, insbesondere in den Fig. 1 und
3. Der Bereich 19 bildet einen Teil einer Klippverbindung
18 und der Rand 15 bzw. der umlaufende Rand 150 des
Behälterunterteils 11 bildet einen weiteren Teil einer
Klippverbindung 18, wobei beide Teile gemeinsame
Klippverbindung 18 bilden, und zwar derart, daß der
Rand 15 bzw. der umlaufende Flansch 150 und der im
Bereich 19 der Klippverbindung 18 auf das Behälterun-
terteil 11 zu gerichtete Vorsprungsteil 180 sich rastend
hintergreifen.
[0044] Der Vorsprung 162, der als Teil des Kragenele-
ments 16 fungiert, weist mit seinem freien Ende 160 auf
das Dekkelelement 17. An der an dem freien Ende des
Kragenelements 16 ausgebildeten Vorsprungsfläche
161 ist das eigentliche Deckelelement 17 befestigt, das
Teil des Behälteroberteils 12 ist. Das Deckelelement 17
besteht, wie schon angedeutet, aus einem folienartigen
Körper, der beispielsweise einen Dicke 24 im Bereich
von 0,1 bis 0,3 mm aufweist. Das Deckelelement 17, d.h.
der folienartige Körper, kann in einer bevorzugten Aus-
gestaltung des Behälters 10 einstückig, d.h. integral, mit
dem Kragenelement 16 ausgebildet sein. Eine derartige
Ausgestaltung des Behälters 10 bzw. des Behälterober-
teils 12 kann in einem einzigen Spritzgußvorgang her-
gestellt werden.
[0045] Es ist aber auch möglich, das Deckeleelement
in Form des folienartigen Körpers gesondert herzustellen
und mit dem umlaufenden Kragenelement 16 zu verbin-
den, beispielsweise mittels Schweißung und/oder Kle-
bung. In diesem Falle kann die Vorsprungsfläche 161
des Kragenelementes, die, wie gesagt, am freien Ende
des Kragenelementes 160 ausgebildet ist, eine umlau-
fende Vertiefung entsprechend der Dicke 24 des Dek-
kelelementes 17 aufweisen, wie es deutlich in der ver-
größerten Darstellung in Fig. 4 ersichtlich ist. In diesem
vertieften Bereich der Vorsprungsfläche 161, in der Dar-
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stellung der Figuren "innen", d.h. in dem gedachten
Raum mit annähernd dreieckförmigem Querschnitt, wie
er im verschlossenen Zustand des Behälters 10, d.h. auf
das Behälterunterteil 11 aufgesetztem Behälteroberteil
12 "innen", kann das Deckelelement 17 in dem vertieften
Bereich der Vorsprungsfläche 161, obwohl mittels der
besagten Schweiß-und/oder Klebeverbindung oder ei-
ner unmittelbaren Verbindung beider Werkstoffe, ver-
bunden werden. Es ist aber auch möglich, hier nicht dar-
gestellt, das Deckelelement 17 gem. den Darstellungen
"außen" auf der Vorsprungsfläche 161 zu befestigen, bei-
spielsweise auch dort in einer dort gegebenenfalls vor-
zusehenden Vertiefung.
[0046] Auf dem umlaufenden Rand bzw. dem umlau-
fenden Flansch des Behälterunterteils 11 liegt das Dek-
kelelement 17, auf vorgeschriebene Weise verbunden
mit dem Kragenelement 16, auf, vgl. die Fig. 4, und zwar
dann, wenn der Behälter 10 verschlossen ist, d.h. das
Behälteroberteil 12 auf dem Behälterunterteil 11 aufge-
bracht ist, wie es in Fig. 4 dargestellt ist.
[0047] Nachdem das Behälterunterteil 11 und das Be-
hälteroberteil 12 auf vorbeschriebene Weise hergestellt
worden sind, wird das Behälterunterteil 11 beim Herstel-
ler des Produkts, mit dem der Behälter 10 gefüllt werden
soll, mit dem Produkt befüllt. Anschließend wird das Be-
hälteroberteil 12 auf das Behälterunterteil aufgesetzt und
derart aufeinander zubewegt, daß die besagte Klippver-
bindung 18 zwischen dem Rand 15 bzw. dem freien Ende
des umlaufenden Flansches 150 des Behälterunterteils
11 und dem Vorsprung 180, "innen" im Bereich 19 der
Klippverbindung 18 des Behälteroberteils 12 bzw. des
Kragenelementes angebracht, miteinander verrastet,
wobei die Rastung aufgrund einer geringfügigen elasti-
schen Verformung des Kragenelementes 16 in Richtung
des Pfeiles 30 erfolgt, siehe Fig. 4. Liegt das Deckelele-
ment 17 auf dem Rand 15 bzw. dem umlaufenden
Flansch 150 auf, liegt auch, jedenfalls bei der Ausbildung
des hier dargestellten Behälters 10, das freie Ende 160
des Kragenelementes 16 über das dazwischenliegende
Deckelelement 17 ebenfalls auf dem Rand 15 bzw. dem
umlaufenden Flansch 150 auf, siehe Fig. 4.
[0048] Nachfolgend wird das Deckelelement 17, das
auf dem Rand 15 aufliegt, d.h. diesen wenigstens teil-
weise bedeckend, an diesem befestigt, und zwar durch
Klebung und/oder Schweißung und/oder sonstige geeig-
nete Verbindungstechniken bzw. Verbindungsmittel.
[0049] Die Befüllung des Behälterunterteils 11 sowie
die anschließende Verschweißung des Deckelelemen-
tes 17 mit dem Rand 15 bzw. dem umlaufenden Flansch
150 kann in einem Vakuum erfolgen.
[0050] Zum Entfernen des Behälteroberteils 12 vom
Behälterunterteil 11 kann der Benutzer mit den Fingern
unter das freie Ende des Kragenelementes 16, in den
Figuren das nach "unten gerichtete" freie Ende des Be-
hälteroberteils, gegriffen werden, und zwar in Richtung
des Pfeiles 26 ziehend.
[0051] Da der für die Ausbildung des Behälterunter-
teils 11 und des Behälteroberteils 12 verwendete Werk-

stoff, der beispielsweise ein geeigneter spritzgußfähiger
Werkstoff sein kann, beispielsweise Propylen, elastisch
ist, kann in Richtung des Pfeiles 26 eine elastische Ver-
formung des freien Ende des Kragenelementes 16 be-
wirkt werden, so daß dieses außer Eingriff mit dem freien
Ende des umlaufenden Flansches 150 des Randes 15
des Behälterunterteils 11 kommt, wobei nachfolgend das
Behälteroberteil 12 insgesamt angehoben werden kann,
wobei sich nachfolgend die Schweiß- und/oder Klebe-
verbindung zwischen dem umlaufenden Flansch 150 des
Randes 15 und dem Deckelelement 17 löst. Die
Schweiß- und Klebeverbindung ist derart eingestellt, daß
beim Öffnen keine Beschädigung des umlaufenden Flan-
sches 150 des Randes 15 und des Deckelelementes 17
als solchem erfolgt. Wird das Behälteroberteil 12 dann
noch weiter durch entsprechende Kippung angehoben,
wird die Verbindung des Deckelelementes mit dem um-
laufenden Flansch um die gesamte Behälteröffnung 14
herum gelöst. Nach Entfernung des Behälteroberteils 12
in seiner Gesamtheit kann das Produkt aus dem Behäl-
terunterteil 11 entfernt werden.
[0052] Soll das Behälterunterteil anschließend wieder
verschlossen werden, wird das Behälteroberteil 12 wie-
der auf das Behälterunterteil 11 gesetzt und in Richtung
des Pfeiles 27 soweit aufeinander zu verschoben, bis die
Klippverbindung 18 zwischen Vorsprung 180 und dem
freien Ende des umlaufenden Flansches 150 des Behäl-
terunterteils miteinander verrastet. Das sich im Behälter-
unterteil 11 befindende Restprodukt kann dann wieder
im wesentlichen dicht abgeschlossen im Behälter 11 auf-
bewahrt werden.
[0053] Wird das folienförmige Deckelelement 17 aus
lichttransparentem Werkstoff hergestellt, kann der Be-
nutzer des Behälters 10 den Behälterinhalt auch in ver-
schlossenem Zustand des Behälters 10 erkennen, was
für Präsentationszwecke des Behälterinhalts, beispiels-
weise in Regalen oder Kühltruhen und dgl., von großem
Vorteil ist.

Bezugszeichenliste

[0054]

10 Behälter
11 Behälterunterteil
12 Behälteroberteil (Behälterdeckel)
13 Steg (Behälteroberteil)
14 Behälteröffnung
15 Rand
150 umlaufender Flansch
16 Kragenelement
160 freies Ende des Kragenelementes
161 Vorsprungsfläche
162 Vorsprung
17 Deckelelement
18 Klippverbindung
180 Vorsprung
19 Bereich (Klippverbindung)
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20
21
22
23
24 Dicke
25 Schweißverbindung
26 Pfeil
27 Pfeil
28 Untergrund
29 Befestigung
30 Pfeil

Patentansprüche

1. Behälter (10) für feste, pastöse sowie fließ- und
schöpffähige Produkte, insbesondere für Lebens-
mittelprodukte, umfassend ein Behälterunterteil (11)
zur Aufnahme des Produkts sowie ein als Behälter-
deckel ausgebildetes Behälteroberteil (12), wobei
das Behälterunterteil (11) einen geschlossenen, um
seine Behälteröffnung (12) herumlaufenden Rand
(15) aufweist, daß das Behälteroberteil (12) aus ei-
nem um die Behälteröffnung (14) herumlaufenden,
diese kragenartig umfassenden Kragenelement (16)
besteht, und aus einem im wesentlichen flächenför-
migen Deckelelement (17) besteht, daß das Deckel-
element (17) an dem Kragenelement (16) befestigt
ist und an dem Rand (15) des Behälterunterteils (11)
lösbar befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß
das Kragenelement (16) eine umlaufende, mit sei-
nem freien Ende (160) auf das Deckelelement (17)
gerichtete Vorsprungsfläche (161) aufweist, an der
das Deckelelement (17) befestigt ist.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Rand (15) des Behälterunterteils (11)
wenigstens teilweise nach Art eines umlaufenden
Flansches (150) ausgebildet ist.

3. Behälter nach einem oder beiden der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckel-
element (17) den Rand (15) wenigstens teilweise be-
deckend an diesem lösbar befestigbar ist.

4. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Dek-
kelelement (17) innen an der Vorsprungsfläche
(161) befestigt ist.

5. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Dek-
kelelement (17) außen an der Vorsprungsfläche
(161) befestigt ist.

6. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der umlau-
fende Rand (15) des Behälterunterteils (11), bezo-

gen auf ein auf einem Untergrund (28) gedachtes
Aufliegen des Behälterunterteils (11), im wesentli-
chen parallel zum Untergrund (28) ausgebildet ist.

7. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Dek-
kelelement (17) aus einem folienartigen Körper be-
steht.

8. Behälter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß das Deckelelement (17) zusammen mit
dem umlaufenden Kragenelement (16) einstückig
ausgebildet sind.

9. Behälter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß das Deckelelement (17) und das Kragen-
element (16) jeweils gesonderte Teile sind.

10. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß dieser zu-
sammen mit seinem Rand (15) einstückig ausgebil-
det ist.

11. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke
(24) des flächenförmigen Deckelelementes (17) im
Bereich von 0,1 bis 0.3 mm liegt.

12. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Kra-
genelement (16) einen nach Art einer Klippverbin-
dung (18) ausgebildeten Bereich (19) aufweist, der
lösbar verrastend hinter den um den um die Behäl-
teröffnung (14) umlaufenden Rand (15) greift.

13. Behälter nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Bereich (19) des Kragenelemen-
tes (16) einen auf den Rand (15) des Behälterunter-
teils (11) gerichteten, im Querschnitt im wesentli-
chen dreieckig ausgebildeten Vorsprung (21) auf-
weist, der im geschlossenen Zustand des Behälters
(10) unter den Rand (15) greift.

14. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß beim Ent-
fernen des Behälteroberteils (12), bestehend aus
Kragenelement (16) und flächenförmigem Körper
(17), die Verbindung zwischen flächenförmigem
Körper (17) und Rand (15) lösbar ausgebildet ist,
wobei die Verbindung zwischen flächenförmigem
Körper (17) und umlaufendem Rand (15) fest beste-
hen bleibt.

15. Behälter nach einem oder mehreren der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Werk-
stoff des Behälterunterteils (11) und der Werkstoff
des Kragenelementes (16) gleich ausgebildet ist.
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